
 N i e d e r s c h r i f t 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

am 15. Oktober 2012 
 
 

Punkt 1 
 
Untersuchung der Krebserkrankungen im Stadtteil Helmlingen 
H i e r : Beratung über die weitere Vorgehensweise 
 
Der Gemeinderat beschloss   e i n s t i m m i g   die Auftragsvergabe an die Schadstoff-
messungen durch die LUBB Baden-Württemberg zum Angebotspreis in Höhe von 52.000 
€. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden bereitgestellt. Hiervon bereits 15.000 € als 
außerplanmäßige Ausgabe im Jahr 2012, die restlichen Mittel im Haushalt 2013. 
 
 

Punkt 2  
 
Energiewerk Ortenau 
- Gründung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (ewo- 
   Beteiligungsgesellschaft) 
- Änderung des Gesellschaftszwecks der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH 
- Beteiligung der ewo-Beteiligungsgesellschaft an der Elektrizitätswerk Mittelbaden  
  AG & Co. KG (EMW) 
- Beteiligung der ewo-Beteiligungsgesellschaft an der badenova AG & Co.KG  
  (badenova) 
- Besetzung des ewo-Energiebeirats 
- Gewährung einer kommunalen Bürgschaft 
 
Der Gemeinderat fasste   e i n s t i m m i g   folgende Beschlüsse: 
 
1. Beteiligungsbeschlüsse 
 
a) Beschluss über die Beteiligung an der neu zu gründenden Energiewerk Ortenau Be-

teiligungsgesellschaft mbH & Co. KG auf der Grundlage des als Anlage 2 beigefügten 
Gesellschaftsvertrags, 

 
b) Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrags der Energiewerk Ortenau 

Verwaltungs-GmbH und Ermächtigung des Bürgermeisters entsprechend § 10a Abs. 
1 lit. d der Hauptsatzung, in der Gesellschafterversammlung der Energiewerk Ortenau 
Verwaltungs-GmbH der Änderung des Gesellschaftsvertrags auf der Grundlage des 
als Anlage 3 beigefügten Gesellschaftsvertrags und der hierzu als Anlage 4 beigefüg-
ten Synopse zuzustimmen, 

 
c) Beschluss über die Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG und Ermächtigung 
des Bürgermeisters entsprechend § 10a Abs. 1 lit. d der Hauptsatzung, in der Gesell-
schafterversammlung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 
KG der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG auf der Grund-
lage des als Anlage 5 beigefügten Grundlagenvertrags sowie des als Anlage 6 beige-
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fügten Gesellschaftsvertrags und der hierzu als Anlage 7 beigefügten Synopse zuzu-
stimmen, 

 
d) Beschluss über die Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG und Ermächti-
gung des Bürgermeisters entsprechend § 10a Abs. 1 lit. d der Hauptsatzung, in der 
Gesellschafterversammlung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & 
Co. KG der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungs-AG auf der 
Grundlage der als Anlage 8 beigefügten Satzung und der hierzu als Anlage 9 beige-
fügten Synopse zuzustimmen, 

 
e) Beschluss über die Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG an der badenova AG & Co. KG im Rahmen des kompas-Modells und 
Ermächtigung des Bürgermeisters entsprechend § 10a Abs. 1 lit. d der Hauptsatzung, 
in der Gesellschafterversammlung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft 
mbH & Co. KG der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG auf der Grundlage der 
als Anlage 10 beigefügten Punktation sowie als Anlage 11 beigefügten Gesellschafts-
vertrags zuzustimmen, 

 
f) Beschluss über die Beteiligung der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft 

mbH & Co. KG an einer neu zu gründenden stillen Gesellschaft mit der badenova AG 
& Co. KG im Rahmen des kompas-Modells und Ermächtigung des Bürgermeisters 
entsprechend § 10a Abs. 1 lit. d der Hauptsatzung, in der Gesellschafterversammlung 
der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG der Beteiligung an 
einer stillen Gesellschaft mit der badenova AG & Co. KG auf der Grundlage des als 
Anlage 12 beigefügten Gesellschaftsvertrags zuzustimmen. 

 
2. Beschluss über die Besetzung der für die Stadt Rheinau vorgesehenen drei Sitze in  

dem für die Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einzurich-
tenden Kommunalbeirats (ewo-Energiebeirat).  
 
In den Kommunalbeitrag (ewo-Energiebeirat) werden folgende Mitglieder entsendet: 
 
  Mitglied   Stellvertreter 
  Haag Rainer   Kreß Manfred 
  Kiefer Klaus   Siehl Horst 
  Dr. Dusch Christian  Sebastian Silvia 

 
3. Beschluss über die Gewährung einer Bürgschaft gegenüber dem/n noch zu bestim-

menden Kreditgeber/n zur Finanzierung des auf die Stadt Rheinau entfallenden 
Fremdfinanzierungsanteils der unter Buchstabe 1c, 1d und 1f beschlossenen mittelba-
ren Beteiligungen der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in 
einem Gesamtumfang von 2.136.219 €. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des als Anlage 2 beigefügten Ge-

sellschaftsvertrags gemeinsam mit den Kommunen Achern, Renchen, Kappelrodeck, 
Sasbach, Oppenau und Sasbachwalden die Gründung der Energiewerk Ortenau Be-
teiligungsgesellschaft mbH & Co. KG vorzunehmen. 
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5. Die Beschlüsse unter Ziffer 1a bis 1f sind der Rechtsaufsichtsbehörde zur Bestätigung 
der Gesetzmäßigkeit vorzulegen. Für die mit Beschluss unter Ziffer 3 zu gewährende 
Bürgschaft ist die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde einzuholen. 

 
 
 
Punkt 3 
 
Beteiligungsbericht der Stadt Rheinau für das Jahr 2010 
 
Der Gemeinderat nahm vom Beteiligungsbericht zustimmend Kenntnis. 
 
 
 
Punkt  4 
 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Rheinau 
H i e r : Zuständigkeiten des Bürgermeisters 
 
Der Gemeinderat beschloss    e i n s t i m m i g   die vorgelegte 2. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung der Stadt Rheinau. 
 
 
  
Punkt 5 
 
Antrag der Fraktion „SPD und Freie Wähler“; 
H i e r : Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf dem Grundstück Flst.Nr.  
   5052, Gemarkung Freistett (ehem. „Radarstation“) 
 
Der Gemeinderat beschloss   e i n s t i m m i g , die Angelegenheit nicht weiter zu verfol-
gen. 
 
 
 
Punkt 6 
 
Bebauungsplan „Stiermatt II“ im Stadtteil Holzhausen 
H i e r :   a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
  b) Beschluss über die Form der vorgezogenen Bürgerbeteiligung nach  
      § 3 Abs. 1 BauGB 
  c) Beschluss zur Anhörung der Behörden und sonstigen Träger  
      öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Gemeinderat fasste   e i n s t i m m i g   folgende Beschlüsse. 
 

a) Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes „Stiermatt II“ gem. § 2 Abs. 1 BauGb 
b) Frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
c) Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 

Abs. 1 BauGB 
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Punkt 7 
 
Bauanträge 
 
Der Gemeinderat stimmte folgenden Bauanträgen zu: 
 
Bauantrag zum Neubau eines Carports auf Grundstück Flst.Nr. 2555/2, Gemarkung 
Freistett 
 
Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Stellplätzen auf Grundstück 
Flst.Nr. 42, Gemarkung Memprechtshofen 
 
Bauantrag zum Teilabbruch eines Ökonomiegebäudes (Schuppen mit Garage, Vordach) 
auf Grundstück Flst.Nr. 42, Gemarkung Memprechtshofen 
 
 

 
Punkt 8 
 
Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen 
 
Der Gemeinderat beschloss   e i n s t i m m i g   die Annahme der in der Anlage zur Ta-
gesordnung aufgeführten Spenden und ähnlichen Zuwendungen. 
 
 
 
Punkt 9 
 
Mitteilungen 
 
Offenlage 
 
Bauantrag zum Anbau einer Lagerhalle an die vorhandene Werkhalle auf Grundstück 
Flst.Nr. 4304/54, Gemarkung Freistett 
 
Der Bauantrag entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Salmenkopf-
Viehgrund- Kirchkopf“ des Stadtteils Freistett. 
Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 
 
 
Aufforstungsantrag 
 
Antrag zur Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung auf Grundstück Flst.Nr.  
4815, Landwegematten, Gemarkung Freistett 
 
Bürgermeister Welsche informierte darüber, dass das Verfahren derzeit ausgesetzt ist und 
noch Gespräche geführt werden. 
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Punkt 10 
 
Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 
 
Energiewerk Ortenau 
 
Anfrage zu einem möglichen Energiebezug durch Privatpersonen 
 
 
Untersuchung der Krebserkrankungen im Stadtteil Helmlingen 
 
Gemeinderat Kreß bedankte sich beim Gemeinderat und der Verwaltung für die Unter-
stützung bei der Untersuchung der Krebserkrankungen in Helmlingen. 
 


